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Abkürzungen  a Jahr 
Abt. Abteilung 
ARA Abwasserreinigungsanlage 
AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
CO2 Kohlendioxid 
E Einwohner 
EBF Energiebezugsfläche 
EFH Einfamilienhaus 
EKZ Energiekennzahl 
EWZ Elektrizitätswerke Zürich 
FeuKo Feuerungskontrolle 
GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich 
GWh Gigawattstunde (1 GWh = 1'000 MWh = 1'000'000 kWh) 
ha Hektar 
KEK Kunsteisbahn Küsnacht 
kW Kilowatt 
kWh Kilowattstunde 
l Liter 
Mio. Million 
MW Megawatt 
MWh Megawattstunde (1 MWh = 1'000 kWh) 
PBG Planungs- und Baugesetz des Kantons Zürich 
t Tonne 
vgl. vergleiche 
WKK Wärmekraftkopplung (BHKW Blockheizkraftwerk) 
z.B. zum Beispiel 
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  1. Einleitung 

  1.1 Anlass 

Energieplanung  Im Jahr 1999 beschloss der Gemeinderat eine kommunale 
Energieplanung im Sinne des Energiegesetzes zu erstellen. 
Seither werden energiepolitische Ziele konsequent verfolgt und 
laufend umgesetzt. Erste Meilensteine waren das Erstellen des 
Energieplans 2001 sowie der Erhalt des Labels Energiestadt im 
selben Jahr. In der Zwischenzeit wurde die Gemeinde Küsnacht 
mit dem Goldlabel ausgezeichnet 

   

Gesetzlicher Auftrag  Der Kanton Zürich hat 2010 in § 1 Energiegesetz verankert, 
dass die Effizienz der Energieanwendung erhöht und der CO2 
Ausstoss bis ins Jahr 2050 auf 2.2 t pro Einwohner und Jahr 
gesenkt werden soll. Der Gemeinderat hat beschlossen, die 
Ziele und Strategien der kommunalen Energiepolitik entspre-
chend anzupassen. Die verabschiedete Vision 2050 der Ge-
meinde Küsnacht dient dabei als neue Grundlage. Die Gemein-
deversammlung hat das energiepolitische Programm 2011 – 
2014 mit einem Förderprogramm am 13. Dezember 2010 ge-
nehmigt. 

   

Steuerungsinstrument  Die Revision des Energieplans ist Bestandteil dieses energie-
politischen Programms. Der Energieplan schafft die planeri-
schen Voraussetzungen, damit: 
• vorhandene, „räumlich gebundene“ Energieträger genutzt 

(ARA Abwärme, Abwasserwärme), 
• Doppelspurigkeiten bei leitungsgebundenen Energieträgern 

vermieden, 
• im Rahmen von zwei Erneuerungszyklen bis 2050 die 

Ölfeuerungen ersetzt und 
• ein teilweiser, koordinierter Rückzug aus den mit Gas 

versorgten Quartieren umgesetzt werden können. 
Zudem wird aufgezeigt, wie die vom Gemeinderat verabschie-
dete Vision 2050 der Gemeinde Küsnacht auf dem Gemeinde-
gebiet erreicht werden kann. 

   

Vision 2050 der Gemeinde   
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  1.2 Zum Energieplan 

Rechtsgrundlage   Der Energieplan ist Teil der Energieplanung gemäss § 7 Ener-
giegesetz. 

   

Energieverbrauch  Der Gesamtenergieverbrauch setzt sich aus dem Energiever-
brauch im Gebäudebereich, der Prozessenergie und der Mobili-
tät zusammen. Im Rahmen der vorliegenden Energieplanung 
liegt der Fokus auf dem Energieverbrauch im Gebäudebereich 
(Raumwärme und Warmwasser), welcher erfahrungsgemäss 
rund 50% des Gesamtenergiebedarfs einer Gemeinde aus-
macht. 

Der vorliegende Energieplan ist ein Baustein auf dem Weg zu 
einer nachhaltigen Energienutzung und dient im Gebäudebe-
reich als Beurteilungsmassstab und Entscheidungsgrundlage 
für die zukünftige Energieversorgung in Küsnacht. 

   

Inhalt  Als Grundlage für den Energieplan dienen die Ziele aus der 
Vision 2050 der Gemeinde Küsnacht. Darin sind sowohl für den 
Energieverbrauch im Gebäudebereich als auch für die ver-
wendeten Energieträger Zielerreichungspfade formuliert. Die 
bestehenden Abwärmepotenziale, die leitungsgebundenen und 
die erneuerbaren Energieträger sollen optimal genutzt werden 
und damit einen Beitrag zur Senkung des CO2-Ausstosses 
leisten. 

Im Energieplan werden die Versorgungsgebiete nach Energie-
träger bezeichnet. Dabei stehen, in Anlehnung an den kantona-
len Energieplan, bei der Gebietsausscheidung die Nutzung der 
ortsgebundenen Abwärmequellen, die regional gebundenen 
Energieträger und die leitungsgebundenen Energieträger im 
Vordergrund.  

   

Bestandteile  Der Energieplan besteht aus einem Situationsplan im Massstab 
1:5000 und dem vorliegenden Bericht. Der Bericht enthält Er-
läuterungen, Ziele, Festlegungen und Massnahmen. Die ver-
bindlichen Festlegungen sind speziell gekennzeichnet. 

   

Verfahren  Energiepläne werden vom Gemeinderat festgesetzt und unter-
liegen der Genehmigung durch die Baudirektion. Bei der Ge-
nehmigung wird die Übereinstimmung mit der kantonalen Richt-
planung sowie mit den Zielen und Massnahmen der kantonalen 
Energieplanung geprüft. Da die Vision 2050 auf den kantonalen 
Vorgaben aufbaut, sind die entsprechenden Voraussetzungen 
gegeben. Zudem wird, sofern erforderlich, die Koordination mit 
den Nachbargemeinden sichergestellt. Dies ist insbesondere 
bei der Nutzung der ARA-Abwärme (Gemeinde Erlenbach) und 
der Wärmenutzung aus der Kanalisation (Gemeinden Zumikon 
und Erlenbach) zu berücksichtigen. 
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Vorprüfung  Die Vorprüfung durch die kantonalen Amtsstellen ist freiwillig, 
im Hinblick auf das Genehmigungsverfahren jedoch empfeh-
lenswert, damit die kantonalen Anliegen frühzeitig einfliessen 
können. 

   

Verbindlichkeit   Der Energieplan ist ein Sachplan und behördenverbindlich.  

Die Inhalte des Energieplans werden auf unterschiedliche 
Weise umgesetzt: 
• Nutzungsplanung: z.B. Anforderungen für Arealüber-

bauungen 
• Gestaltungsplanung: z.B. Vorgabe des Gebäudestandards 

und der Energieträger 
• Projekte: z.B. Nahwärmenetze mit Kreditvorlage 
• Anreizsysteme: z.B. Beratungstätigkeit und Förderpro-

gramme 
• Baubewilligung: z.B. energetische Beratung und 

Empfehlungen an Gesuchsteller 
• Übergeordnete Richtplanung: z.B. Koordination mit 

Nachbargemeinden 
Aus den Festlegungen des Energieplanes alleine können weder 
Liefer- noch Anschlussverpflichtungen abgeleitet werden. Für 
die privaten Grundeigentümer entfalten die Festlegungen keine 
Rechtsverbindlichkeit. Der Energieplan kann durch die Privaten 
daher auch nicht angefochten werden. Die Planungen werden 
über vorgeschriebene Verfahren festgesetzt, was die Mitwir-
kung der Bevölkerung ermöglicht und Betroffenen die erforder-
lichen Rechtsmittel gewährt.  

Die Gemeinde darf keine planungsrechtlichen Festlegungen 
treffen, die mit dem Energieplan im Widerspruch stehen. Der 
Gemeinderat kann jedoch beim Vorliegen neuer Erkenntnisse 
Abweichungen von den Handlungsanweisungen zulassen. 

   

Gültigkeitsdauer  Der Energieplan ist ein Planungsinstrument dessen Inhalte alle 
5 bis 10 Jahre überprüft werden sollen. Bei sich geänderten 
Gegebenheiten (räumlich, rechtlich etc.) ist der Energieplan zu 
revidieren. 
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  2. Ausgangslage in Küsnacht 
  2.1 Datengrundlagen und Herleitung 

Bemerkung  Die Ziele zur Reduktion des Energiebedarfs und zu den Ener-
gieträgern der Vision 2050 dienen als Richtwerte für den 
Energieplan. Für den Energieplan wurde eine eigenständige 
Berechnungsmethode verwendet. Die Werte können daher von 
denjenigen aus der Vision abweichen.  

   

Quellen  In diesem Kapitel sind die wichtigsten energierelevanten Grund-
lagen im Gebäudebereich (Raumwärme und Warmwasser) 
beschrieben. Die Berechnungsgrundlagen werden jeweils kurz 
erläutert und die getroffenen Annahmen dokumentiert. Die ver-
wendeten Daten stammen aus unterschiedlichen Quellen: 

• Energieleitbild und Vision 2050 Gemeinde 
• Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ), Volumen 
• Statistische Daten von Bund und Kanton Zürich 
• Daten der Feuerungskontrolle, Energieträger 
• Angaben von Dritten 

   

Bemerkung zum Begriff 
Potenzial 
(abgeleitet aus „Das Angebot 
erneuerbarer Energien“, AWEL 
2006) 

 Die theoretisch vorhandenen Potenziale müssen immer diffe-
renziert betrachtet werden. Massgebliche Faktoren sind die 
technische (verfügbare Technologien), ökologische (z.B. Was-
serkraft vs. Landschaftsschutz) und wirtschaftliche Machbarkeit, 
die schlussendlich bestimmen, wie weit das theoretische Poten-
zial ausgeschöpft werden kann. 

Die Potenziale bei den nachfolgenden Berechnungen beziehen 
sich grundsätzlich auf das technische Potenzial.  
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  2.2 Allgemeine Zahlen und Fakten  

Hinweis: die nebenstehen-
den Angaben haben unter-
schiedliche Bezugsjahre 
 
Quelle: Statistisches Jahrbuch des 
Kantons Zürich 2009, 
Gebäudeversicherung Zürich, 
Daten der Gemeinde Küsnacht  

 Einwohnerinnen und Einwohner (2010): 13’499 E 
Anzahl energierelevanter Gebäude (2010): ca. 2’780 
Gebäudevolumen Total (2010; 1’000m3): 5’700  m3 
- Gebäudevolumen Wohnen: 75  %  
- Gebäudevolumen Industrie/Lager: 5  % 
- Gebäudevolumen sonstige: 20  % 
Wohnungsbestand (2009): 6’838 
Anzahl EFH (2009): 1’449   
Bauzonenstatistik (2011): 
- Überbaute Bauzonen 372 ha 
- Nicht überbaute Bauzonen 31.5 ha 
- In Planung / Bau 3.5 ha 
- Bauzonenverbrauch (Ø pro Jahr) 1.33 ha 

   

  2.3 Gebäudealter und Gebäudebestand 

Gebäudealter 

 

 In Küsnacht stehen rund 2’778 energierelevante Gebäude mit 
einer Energiebezugsfläche (EBF) von 1.34 Mio. m2. 
Die Bausubstanz weist in etwa folgende Kennzahlen auf: 
Baujahr Gebäude EBF ca. Anteil Wärme Anteil 
 Anzahl m2 % GWh % 
vor 1920 465 205’000 15 34.9 16 
1920-1945 537 192’000 14 36.7 16 
1946-1975 1014 500’000 37 94.3 42 
1976-1990 325 170’500 13 27.3 12 
1991-2000 186 109’000 8 12.9 6 
2001-2010 251 160’000 12 19.3 9 

   

Energiekennzahl  Die Energiekennzahl bezeichnet die durchschnittlichen Energie-
verbrauchswerte pro Quadratmeter Nutzfläche. Bei Bauten, die 
zwischen 1945 und 1990 erstellt wurden und wärmetechnisch 
noch nicht saniert worden sind, besteht ein beträchtliches Ener-
giesparpotenzial, wie die nachfolgende Grafik zeigt. Rund 50% 
des energierelevanten Gebäudebestandes wurde in diesem 
Zeitraum erstellt und benötigt 55% der Gesamtwärme. 
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Reduktionspotenzial 
 

 

 
   

  2.4 Energieträger im Gebäudebereich  

Energieträger  Für Raumwärme und Warmwasser benötigt Küsnacht eine 
Energiemenge von rund 225 GWh pro Jahr. Etwas mehr als 
90% entfallen auf die Raumwärme. Die fossilen Energieträger 
Gas und Öl decken rund 90% des Energiebedarfs ab.  

   
Energieträger im Gebäudebereich  
 
Datengrundlage:  
Vision 2050, FeuKo 

 

 
  * Erd-, See- und Grundwasserwärme 
  

* 
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Bemerkung und Annahmen  Die Berechnung der Energieverbrauchswerte beruht auf Daten 
der GVZ (Volumen). Je nach Gebäudealter wurden durch-
schnittliche Energiekennzahlen eingesetzt, welche auf statisti-
schen Erfahrungswerten basieren. Die Energiebezugsfläche 
wurde mit Hilfe eines Umrechnungsfaktors aus dem Gebäude-
volumen ermittelt. Mittels Angaben der Feuerungskontrolle, 
dem Gasnetz sowie Angaben zu bestehenden Wärmeverbün-
den wurden die Energieträger soweit als möglich ermittelt. 

Pro Gebäude wurde nur ein Energieträger berücksichtigt. Im 
ausgewiesenen Energieanteil, welcher mittels Wärmepumpen 
erzeugt wird, ist beispielsweise auch die dafür erforderliche 
Elektrizität eingerechnet. 

   
Energiebezugsfläche (EBF m2)  EBF = Gebäudevolumen / Umrechnungsfaktor 

Verwendete Umrechnungsfaktoren: 
• Wohngebäude: Faktor 4.0 
• Handels-, Industrie-, öffentliche Gebäude: Faktor 4.5 

   
Energiekennzahl  
(EKZ kWh/m2a) 

 Zur Berechnung des Energiebedarfs wurden Erfahrungswerte 
in Abhängigkeit vom Gebäudealter verwendet. Für die wenigen 
Industriegebäude wurde, ausgehend von den EKZ für Wohnge-
bäude, ein Reduktionsfaktor von 0.7 für die Raumwärme ver-
wendet: 

   
*EKZ Raumwärme: 
Wohngebäude, Handelsgebäude, 
Öffentliche Gebäude 
in Klammer: Industriegebäude 
 
**EKZ Warmwasser: 
Wohngebäude  
in Klammer: Handelsgebäude, 
öffentliche Gebäude, Industrie-
gebäude 
 

 Baujahr EKZ Raumwärme* 
[kWh/m2a] 

EKZ Warmwasser** 
[kWh/m2a] 

vor 1920 190 (130) 15 (7) 

1920 - 1945 190 (130) 15 (7) 

1946 - 1975 190 (130) 15 (7) 

1976 - 1990 150 (110) 15 (7) 

1991 - 2000 110 (80) 15 (7) 

seit 2001 110 (70) 15 (7) 
   

Bemerkung  Die kantonalen Gebäudevorschriften von 2009 schreiben für 
Neubauten eine EKZ von 48 kWh/m2a vor. Bei der Berechnung 
wurde für alle Gebäude die seit 2001 erstellt wurden eine EKZ 
von 110 bzw. 70 kWh/m2a angenommen. 
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  2.5 Handlungsspielräume im 
Gebäudebereich 

Allgemeine Erläuterungen   Aufbauend auf der baulichen Dynamik und den vorhandenen 
Energiesparpotenzialen wird in diesem Kapitel der Handlungs-
spielraum für eine effizientere Energienutzung im Gebäudebe-
reich aufgezeigt. 

   

Wo sind am ehesten 
bauliche Veränderungen zu 
erwarten? 

 Die zu erwartende bauliche Dynamik wurde auf der Basis des 
Gebäudealters und des Ausbaugrades ermittelt. Unterschieden 
wird zwischen dynamischen, veränderlichen und stabilen Quar-
tieren. 

Der Ausbaugrad basiert auf Berechnungen, die durch die kanto-
nale Fachstelle für Raumbeobachtung durchgeführt wurden. Es 
wird zwischen Quartieren mit einem tiefen (unter 40%), mittle-
ren (40 bis 80%) und hohen (über 80%) Ausbaugrad unter-
schieden.  

Es wird davon ausgegangen, dass Grundstücke mit einem un-
terdurchschnittlichen Ausbaugrad in den nächsten Jahren, im 
Hinblick auf die innere Verdichtung, einer höheren baulichen 
Dynamik ausgesetzt sind. 

In Bezug auf das Gebäudealter wurde angenommen, dass bei 
Bauten, die zwischen 1946 und 1990 erstellt wurden, die höchs-
te Veränderung zu erwarten ist. Bei diesen Gebäuden stellt 
sich, insbesondere bei Handänderungen, die Frage der Moder-
nisierung oder des Ersatzes. Ein Ersatz dürfte vor allem dann 
im Vordergrund stehen, wenn das Grundstück unternutzt ist.  

Bei Gebäuden, welche nach 1990 erstellt wurden, ist in den 
nächsten 10 bis 15 Jahren keine Bautätigkeit zu erwarten. 

   

  Klassifizierung:  Planausschnitt: 
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Wo liegt das grösste 
Energiesparpotenzial? 
 
 

 Aufgrund des Gebäudealters und der aus dem Zonenplan ab-
geleiteten Energiebezugsdichte, wurde das Energiesparpoten-
zial ermittelt.  

Je nach Kombination der beiden Parameter Gebäudealter und 
Energiebezugsdichte, ergeben sich Gebiete mit hohem, mittle-
rem oder geringem Energiesparpotenzial. 

Zu beachten ist, dass in Wohnquartieren mit einer geringen 
baulichen Dichte durchaus ein beträchtliches Energiesparpoten-
zial vorhanden sein kann, dieser Anteil in der Gesamtbetrach-
tung jedoch marginal ist. Das grösste Potenzial liegt folglich in 
dichten Bauzonen mit älterem Gebäudebestand. 

     

  Klassifizierung:  Planausschnitt: 

 

 

 
   

Welches sind die Gebiete 
mit den grössten 
Handlungsspielräumen? 
 

 

 Nachfolgend wird aufgezeigt, in welchen Gebieten, aufgrund 
der zu erwartenden baulichen Dynamik und den vorhandenen 
Energiesparpotenzialen, in den kommenden Jahren die Chance 
besteht, die Energieeffizienz im Gebäudebereich zu steigern. 
Unterschieden wird zwischen Gebieten mit hohem, mittlerem 
und geringem Handlungsspielraum.  

Die unüberbauten Grundstücke sind als weisse Flächen er-
kennbar. Bei der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 
(grau) ist keine Ausnützungsziffer definiert, wodurch keine ent-
sprechenden Aussagen gemacht werden können. 

    

 Klassifizierung:   

 

 Der nachfolgende Plan zeigt 
den theoretischen Handlungs-
spielraum aufgrund der ge-
troffenen Annahmen zur 
baulichen Entwicklung und 
zum Energiesparpotenzial. 
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Handlungsspielräume   
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Bemerkungen   Da der Energieplan keine Festlegungen ausserhalb des Sied-
lungsgebietes treffen kann, sind Gebäude ausserhalb der 
Bauzonen ebenfalls von der Betrachtung ausgeschlossen. 

   

Interpretation  Insbesondere in den Gebieten der Teilrevision Bau- und Zonen-
ordnung 2010 dürfte sich der Gebäudebestand in den kommen-
den Jahren erneuern.  

   

  2.6 Entwicklung Wärmebedarf 

Wieviel Energie kann im 
Gebäudebereich 
eingespart werden? 

 Ausgehend vom heutigen Energiebedarf im Gebäudebereich 
und den vorhandenen Handlungsspielräumen, können Aus-
sagen über die Grössenordnung des vorhandenen Energiespar-
potenzials gemacht werden.  

Das Energiesparpotenzial wurde für die Erneuerung des 
gesamten Gebäudebestandes berechnet.  

Es wurden folgende Annahmen getroffen: 

Erneuerungsrate  Die Sanierungs- bzw. Erneuerungsrate liegt im kantonalen 
Durchschnitt bei 1% pro Jahr. Aufgrund der Standortattraktivität 
von Küsnacht sowie der baulichen Entwicklung in der Gemein-
de in den letzten Jahren, wird angenommen, dass die Erneuer-
ungsrate in Küsnacht im Durchschnitt bei 1.5% und somit über 
dem kantonalen Durchschnitt liegt. In Gebieten mit hohem Ver-
änderungsdruck dürfte die Erneuerungsrate gar bei 2% liegen. 
In den Gebieten mit tiefem Handlungsspielraum entspricht die 
Erneuerungsrate dem kantonalen Durchschnitt. Für die Berech-
nung des zukünftigen Energiebedarfs wird eine lineare Erneue-
rungsrate festgelegt. 

  Handlungsspielraum: Erneuerungsrate: 

hoch 2.0%  
(starker Erneuerungsdruck) 

mittel 1.5%  
(durchschnittliche Erneuerungsrate für 
Küsnacht) 

tief 1.0%  
(eine Rate von 1% wurde auch in den 
öffentlichen Zonen und ausserhalb des 
Siedlungsgebietes angenommen) 
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Energiebezugsfläche inkl. 
Verdichtung 

 Mit der baulichen Erneuerung findet eine Verdichtung statt und 
die Energiebezugsfläche (EBF) steigt. 

  Ausbaugrad: EBF verdichtet: 
kleiner 40 EBF heute * 1.6 
40 bis 80 EBF heute * 1.4 
grösser 80 EBF heute * 1.2 

   

Energiekennzahlen  Erfahrungsgemäss lässt sich im Rahmen der Sanierung von 
Altbauten oder des Neubaus (MFH, EFH) problemlos eine 
Energiekennzahl von 125 kWh/m2 pro Jahr und weniger er-
reichen. Bei Neubauten nach Minergiestandard beträgt die 
Energiekennzahl bereits heute 40 kWh/m2.  

Es wird angenommen, dass die Energiekennzahl aller Gebäude 
langfristig bei 40 kWh/m2 liegen wird, wenn die bestehende 
Bausubstanz ersetzt wird. 

   

Energiesparpotenzial  Unter den getroffenen Annahmen kann davon ausgegangen 
werden, dass der heutige Energiebedarf für Wärme im Gebäu-
debereich aufgrund der natürlichen Erneuerungsrate bis 2050 
um rund 40% zurückgehen wird. Bei vollständiger Erneuerung 
(Neubau) des Gebäudebestandes ist langfristig noch mit einem 
Wärmebedarf von 70 GWh pro Jahr zu rechnen. Die Berech-
nungen decken sich weitgehend mit den Zielen der kommu-
nalen Energiepolitik. 

   

  
2010 2020 2035 2050 +/- 

Vision 2050 [GWh] 233 215 181 144 -38% 

Energieplan [GWh] 225 205 174 141 -37% 

EBF [mio. m2] 1.34 1.45 1.62 1.74 +30% 
 

   
   

Fazit  Unter den getroffenen Annahmen sinkt der Wärmebedarf im 
Gebäudebereich bis 2050 um beinahe 40%. Aufgrund der bau-
lichen Verdichtung im Bestand und der Bebauung der heute 
noch unüberbauten Grundstücke, ist gleichzeitig mit einer 
Zunahme der Energiebezugsfläche von 30% zu rechnen. 

Offen ist der wirtschaftliche Anreiz, dieses technische Energie-
sparpotenzial zu realisieren. Der Energiepreis, Anreizsysteme 
oder die ideelle Bereitschaft eines Grundeigentümers auf nach-
haltige Energiesysteme umzustellen, spielen dabei eine zentra-
le Rolle. Der zukünftige Wärmebedarf ist auch von energeti-
schen Vorgaben für Sanierungen und Neubauten abhängig. Mit 
Anreizsystemen und Förderprogrammen von Bund, Kanton und 
Gemeinde sowie einer aktiven Energieberatung seitens der 
Gemeinde, kann der zukünftige Wärmebedarf im Gebäude-
bereich entscheidend beeinflusst werden. 
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  3. Prioritätsgebiete 

  3.1 ARA Abwärme 

Festlegung  Innerhalb des bezeichneten Gebietes steht die Nutzung der 
ARA Abwärme im Vordergrund. Die öffentlichen Gebäude 
innerhalb des bezeichneten Prioritätsgebietes dienen als 
Rückgrat für das Erstellen des Abwärmeverbundes. 

Bei einer allfälligen Reduktion des Abwärmepotenzials durch 
eine teilweise Nutzung in der Gemeinde Erlenbach, ist das 
Versorgungsgebiet entsprechend anzupassen. In den nicht 
mehr durch Abwärme versorgbaren Gebieten ist der Energie-
träger entsprechend den energiepolitischen Zielen neu zu 
definieren. 

   

Potenzial  Das ungenutzte Abwärmepotenzial beträgt bis zu 17.8 GWh pro 
Jahr. 

   

Wirkung  • Nutzung der ARA Abwärme gemäss kantonalem 
Energieplan 

• Reduktion des Anteils fossiler Energieträger 
• Nutzung CO2-neutraler Wärme 
• Vorbildfunktion der Gemeinde durch umweltfreundliche 

Wärmeversorgung der gemeindeeigenen Liegenschaften 
   

Massnahmen  Parallel zum Planungsprozess des Energieplans wurde im Auf-
trag der Werke am Zürichsee AG eine Machbarkeitsstudie zur 
Abwärmenutzung der ARA erstellt. Die Machbarkeitsstudie 
dient als Grundlage für die Erstellung des Fernwärmenetzes 
und präzisiert die Inhalte des Energieplans. Die mögliche Ab-
wärmenutzung in den Gebieten Freihofareal (Migros) und 
Bahnhof der Gemeinde Erlenbach ist bei der Planung zu be-
rücksichtigen. In einem nächsten Schritt sind Fragen zur 
Trägerschaft und zur Finanzierung zu klären. 

   

Zeitpunkt  Ab 2012  
   

Verantwortlich  Kommission Energiestadt 
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Erläuterungen  Mit der Nutzung der ARA Abwärme wird den übergeordneten 
raumplanerischen Festlegungen im kantonalen und regionalen 
Richtplan Rechnung getragen. Oberste Priorität hat die Koordi-
nation mit potenziellen Abwärmegebieten in der Gemeinde 
Erlenbach. Diese hat im Rahmen der Vernehmlassung zum 
Energieplan gewünscht, dass die Gebiete Freihofareal (Migros) 
und Bahnhof in der Machbarkeitsstudie berücksichtigt werden. 
Ausschlaggebend für die Gebietsausscheidung auf Küsnachter 
Gemeindegebiet waren: 
• das Abwärmepotenzial, 
• der heutige sowie zukünftige Wärmebedarf innerhalb 

möglicher Versorgungsgebiete, 
• die Eignung eines Quartiers für Verbundsysteme, 
• Quartiere mit Strukturveränderung, 
• öffentliche Bauten und Anlagen als Rückgrat des 

Wärmeverbundes. 
Die Nutzung der Abwärme soll in Etappen erfolgen. Seit Juni 
2011 werden die Werkgebäude der ARA mit Abwärme versorgt.  
Ab 2012 wird der Verbund auf das Pflegeheim am See ausge-
dehnt. In einer ersten grossen Etappe können die Gebäude 
innerhalb der Gebiete mit Strukturveränderung zwischen der 
Seestrasse und der Bahnlinie an den Verbund angeschlossen 
werden. Allfällige Anschlussverpflichtungen und Durchleitungs-
rechte sind gemäss § 295 PBG möglich. Eine Strukturverände-
rung wird auch für das Gebiet zwischen Bahnlinie, Gartenstras-
se und Wiesenstrasse erwartet. Zusammen mit den Schul- und 
Sportanlagen an der Unteren Heslibachstrasse dürfte die Wirt-
schaftlichkeit für eine Erweiterung des Wärmeverbundes über 
die Bahnlinie hinaus gegeben sein. Die Abwärme ist ausrei-
chend, um alle Liegenschaften zwischen der Gartenstrasse, der 
Oberen Heslibachstrasse, der Oberen Wiltisgasse und der 
Bahnlinie langfristig an den Verbund anzuschliessen. Entlang 
der Oberen Heslibachstrasse und der Wiesenstrasse, der 
Grenze zwischen dem ARA Abwärmegebiet und dem Gasver-
sorgungsgebiet, sollten die Liegenschaften der ersten Bautiefe 
beidseitig der Strasse mit dem gleichen Energieträger versorgt 
werden. Entlang der beiden Strassen soll nur ein Leitungs-
system bestehen. Die Entscheidung zugunsten der ARA Ab-
wärme oder Gas ist bei der Projektierung des Abwärmever-
bundes zu fällen. 
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Mögliche Etappierung  

 
   

Voraussichtlicher Wärmebedarf  
 

2010 2020 2035 2050 

[GWh]  1. Priorität - 7.0 5.6 4.2 

 
 2. Priorität - - 7.7 5.8 

 
 3. Priorität - - - 6.9 

 
 Total - 7.0 13.3 16.9 
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  3.2 Abwärme aus Kanalisation 

Festlegung  Innerhalb des bezeichneten Gebietes steht die Nutzung der 
Wärme aus dem Abwasserkanal im Vordergrund. Die öffent-
lichen Gebäude innerhalb des bezeichneten Prioritätsgebietes 
dienen als Rückgrat des Abwasserwärmeverbundes. 

   

Potenzial  Das Wärmepotenzial aus dem Abwasserkanal wurde von der 
HOLINGER AG im Jahr 2011 ermittelt. Das theoretische Poten-
zial beträgt rund 5 GWh. Dies entspricht der Wärmemenge, 
welche ganzjährig ohne Einfluss auf die Klärprozesse und das 
Wärmepotenzial der ARA entnommen werden kann. Gemäss 
detaillierter Machbarkeitsuntersuchung für die Abwärmenutzung 
durch die Ryser Ingenieur AG liegt das technische Potenzial bei 
1.5 GWh. 

   

Wirkung  • Nutzung eines lokalen Abwärmepotenzials 
• Reduktion des Anteils fossiler Energieträger 
• Nutzung CO2-neutraler Wärme 
• Vorbildfunktion der Gemeinde durch umweltfreundliche 

Wärmeversorgung der gemeindeeigenen Liegenschaften 
   

Massnahmen  Die Erweiterung des bestehenden Verbundes ist in einer Mach-
barkeitsstudie aufzuzeigen. Ziel ist es, das technische Potenzial 
von 1.5 GWh optimal zu nutzen. Die Wärmeentnahme ist mit 
den Gemeinden Zumikon und Erlenbach zu koordinieren. 

   

Zeitpunkt  mit Realisierung der Druckleitung 
   

Verantwortlich  Kommission Energiestadt 
   

Erläuterungen  Das Gemeindehaus, das Restaurant Ochsen und die Kantons-
schule sind über einen bestehenden Gas-Öl-Verbund zusam-
mengeschlossen. Der Wärmebedarf der angeschlossenen Ge-
bäude beträgt rund 1.0 GWh. Ab 2012 wird der Verbund neu 
mittels Abwasserwärme betrieben, wobei die Spitzenlast durch 
Gas gedeckt wird. Das verbleibende Potenzial liegt bei rund 0.5 
GWh. Durch Gebäudesanierungen dürften bis 2050 zusätzliche 
0.4 GWh dazukommen. Innerhalb des bezeichneten Prioritäts-
gebietes soll das verbleibende Potenzial schrittweise realisiert 
werden. Die Machbarkeitsstudie dient als Entscheidungs-
grundlage im Hinblick auf anstehende Heizungssanierungen 
bzw. -erneuerungen der betroffenen Liegenschaften. 
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Mögliche Erweiterung 
 
 

 

 
   

Wärmepotenzial  
 

2012 2020 2035 2050 
[GWh]  Initialverbund 2012 1.0 1.0 0.8 0.6 

 
 

Verbleibendes 
Potenzial 

0.5 0.5 0.7 0.9 

  Total    1.5 
 

  



  Gemeinde Küsnacht 
Kommunale Energieplanung  

    
 
 

   

 21 Suter • von Känel • Wild • AG 

  3.3 Holzwärmeverbund Bettlen 

Festlegung  Das Prioritätsgebiet umfasst den Holzwärmeverbund der 
Siedlung Bettlen. 

   

Potenzial  Die Anlage ist zu zwei Dritteln ausgelastet. Es besteht eine 
Reserve von 700 kW. 

   

Massnahmen  Die Erweiterung des Holzwärmeverbundes ist zu prüfen.  
   

Zeitpunkt  bei Bedarf 
   

Verantwortlich  Kommission Energiestadt, evtl. Schulgemeinde, Eigentümer 
Siedlung Bettlen 

   

Erläuterungen  Die Heizzentrale ist vor dem Haus an der Johannisburgstrasse 
6 unterirdisch angebaut. Es sind total 20 Liegenschaften der 
Siedlung sowie der Kindergarten (Sonnenrain 50) ange-
schlossen. Pro Jahr werden rund 3 GWh Wärme abgegeben.  

Die eingebaute Leistung ist auf drei Kessel verteilt: 
• Holzschnitzelkessel mit 740 kW (Bandlast) 
• Kombikessel Gas – Öl mit 1000kW (Spitzenlast) 
• Kombikessel Gas – Öl mit 350 kW (Reservekessel) 

Gemäss Angaben der Betriebskommission sind momentan 
keine Erweiterungen geplant. 

Das vorhandene Potenzial sollte optimal genutzt werden. Es 
besteht auch die Möglichkeit, die Leistung des Abwärmever-
bundes unter Mithilfe der Gemeinde zu erhöhen. Sowohl beim 
Schulhaus Itschnach als auch bei den umliegenden Arealüber-
bauungen bestehen gute Voraussetzungen weitere Liegen-
schaften anzuschliessen. Entsprechende Machbarkeitsstudien 
sollen die notwendige planerische Grundlage liefern. 
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Übersichtsplan   
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  3.4 Gasversorgung 

Festlegung  Die Gasversorgung orientiert sich in der Netzplanung an der 
Vision 2050 der Gemeinde und den darin verankerten Ziel-
vorgaben zum CO2 Ausstoss. 

Das Prioritätsgebiet umfasst das Baugebiet, welches bereits mit 
Erdgas groberschlossen ist. Im dichten Siedlungsgebiet wird 
eine Anschlussverdichtung angestrebt und Netzausbauten 
sollen möglich sein. Im lockeren Siedlungsgebiet soll kein 
aktiver Netzausbau erfolgen. Entlang bestehender Leitungen ist 
eine Anschlussverdichtung möglich. 

In den übrigen Versorgungsgebieten (ARA, Abwärme Abwas-
ser, Holzwärmeverbund) sowie in den Gestaltungsplangebieten  
und bei Arealüberbauungen kann Gas zur Spitzenlastdeckung 
verwendet werden. 

   

Potenzial  • Substitution von Öl durch Gas 
• Effizienzsteigerung durch WKK-Anlagen und Gas-

Wärmepumpen 
• Anteil Biogas in der Grundversorgung 

   

Wirkung  Der Gasabsatz wird durch den Ersatz von Ölheizungen kurz-
fristig zunehmen und soll durch die Realisierung von Fern-
wärmenetzen längerfristig reduziert werden.  

   

Massnahmen  Die Gasversorgung plant das Netz im Sinne der Vision 2050 
der Gemeinde. Im Interesse der Flexibilität wird auf eine starre 
Abgrenzung des Gasversorgungsgebietes verzichtet. 

Mit der Realisierung von Fernwärmenetzen ist gleichzeitig der 
Rückbau der Gasnetze zu planen. Neben baulichen Mass-
nahmen sind insbesondere auch die Öffentlichkeitsarbeit und 
die Beratung der Grundeigentümer von grosser Wichtigkeit. 

   

Zeitpunkt  laufend 
   

Verantwortlich  Werke am Zürichsee AG 
   

Erläuterungen  Das Prioritätsgebiet für die Gasversorgung ist aus der Vision 
2050 der Gemeinde abgeleitet, den CO2 Ausstoss auf 1 t pro 
Einwohner und Jahr zu begrenzen (ohne Mobilität). Der Gas-
anteil des Wärmebedarfs soll dabei von heute 83 GWh auf 65 
GWh im Jahr 2050 gesenkt werden.  

Der Wärmebedarf einzelner Liegenschaften ist rückläufig. Auf-
grund der Gebäudemodernisierung und des Einsatzes immer 
effizienterer Brenner, ist der Gasabsatz in den letzten Jahren 
trotz Neuanschlüssen +/- konstant geblieben.  
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  Die Ziele der Vision 2050 können erreicht werden, da der Wär-

mebedarf innerhalb des Prioritätsgebietes Gas trotz Anschluss-
verdichtung abnehmen wird. 

Das Gasversorgungsgebiet ist im Energieplan in zwei Teilge-
biete mit unterschiedlichen Strategien aufgeteilt. Entscheidend 
für die Gebietseinteilung ist die zukünftig zu erwartende Wär-
medichte, welche sich aufgrund der zulässigen Nutzung 
gemäss Zonenplan ergibt. 

Im dichten Siedlungsgebiet soll eine Anschlussverdichtung er-
folgen. Aufgrund der voraussichtlich auch zukünftig für leitungs-
gebundene Energieträger wirtschaftlichen Wärmedichte, ist 
auch ein Netzausbau in diesem Gebiet denkbar. 

Längerfristig dürfte das Betreiben eines Leitungsnetzes im 
lockeren Siedlungsgebiet aufgrund der geringen Wärmebe-
zugsdichten nicht attraktiv sein. Daher soll in diesen Gebieten 
von einem aktiven Ausbau des Gasnetzes abgesehen werden. 
Entlang bestehender Leitungen sollen jedoch aus wirtschaft-
lichen Überlegungen Anschlussverdichtungen weiterhin möglich 
sein. 

Bei der Gasversorgung ist in der Grundversorgung ein fixer 
Biogasanteil denkbar. Der Kanton Zürich schätzt das länger-
fristige kantonale Potenzial auf rund 230 GWh. Dies entspricht 
in etwa dem heutigen Wärmebedarf der Gemeinde Küsnacht im 
Gebäudebereich.  

Bei entsprechender Bezugsdichte ist der Einsatz von WKK-An-
lagen und Gas-Wärmepumpen zu prüfen. Zum heutigen Zeit-
punkt sind entsprechende Technologien bezüglich Wirtschaft-
lichkeit und Effizienz noch mit Vorbehalten behaftet. Die tech-
nologischen Entwicklungen sind im Auge zu behalten und Er-
kenntnisse welche die Zielerreichung unterstützen in die ener-
giepolitischen Tätigkeiten aufzunehmen. 
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Übersichtsplan   
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  4. Ergänzende Gebiets-
ausscheidungen 

  4.1 Eignungsgebiete für erneuerbare 
Energien 

Förderung erneuerbarer 
Energien 

 Um die Zielerfüllung des Anteils erneuerbarer Energien zu 
erreichen, ist die Nutzung von See-, Erd- und Grundwasser-
wärme sowie Holz entscheidend. Gemäss Wärmenutzungsatlas 
ist die Wärmeentnahme aus dem Boden in den meisten 
Quartieren erlaubt. Dieses Potenzial wird mit den ergänzenden 
Gebietsausscheidungen verdeutlicht. 

   
Eignungsgebiet für erneuerbare 
Energien im dichten Siedlungs-
gebiet 

 Für das dichte Siedlungsgebiet, welches noch nicht mit Erdgas 
erschlossen ist und gute Voraussetzungen für die Nutzung von 
erneuerbaren Energien gegeben sind, steht der Einsatz von 
Wärmepumpen im Vordergrund der zukünftigen Energiever-
sorgung. Denkbar sind Einzelanlagen oder Verbundsysteme.  

   
Eignungsgebiet für erneuerbare 
Energien im lockeren Siedlungs-
gebiet 

 In den Wohnzonen mit niedriger baulicher Dichte, im Uferbe-
reich des Zürichsees, den Weilern am Küsnachterberg sowie 
der Forch, soll der Einsatz erneuerbarer Energien vorange-
trieben werden. In den meisten Gebieten sind die Voraussetz-
ungen für die Wärmenutzung aus der Erd-, See- oder Grund-
wasserwärme gegeben. Die Nutzung eines bestimmten er-
neuerbaren Energieträgers ist abhängig von der Lage und im 
Detail zu prüfen. 

   

Seewassernutzung  Der Zürichsee eignet sich grundsätzlich für einen Wärmeentzug 
(heizen) und oder eine Wärmeeinleitung (kühlen) mittels Wär-
mepumpen resp. Kältezentralen. Für beides ist eine wasser-
rechtliche Konzession oder Bewilligung nötig. Belange von 
Gewässerschutz, der Fischerei, von Naturschutz etc. sind dabei 
zu berücksichtigen.  

Zwischen Zürichsee und Seestrasse sind gute Voraussetzun-
gen für die Nutzung von Seewasserwärme in Einzelanlagen 
gegeben. Für allfällige Verbundlösungen werden höhere 
Energiebezugsdichten benötigt, welche aufgrund der geringen 
baulichen Dichte nur vereinzelt vorhanden sein dürften. Es gilt 
die Faustregel von mindestens 1kW Anschlussleistung pro 
Laufmeter. Die Firma Terlinden hat in Zusammenarbeit mit den 
EWZ (Elektrizitätswerke Zürich) im Goldbach-Center eine 
entsprechende Anlage realisiert.  

  



  Gemeinde Küsnacht 
Kommunale Energieplanung  

    
 
 

   

 27 Suter • von Känel • Wild • AG 

  Beim AWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft) können 
die nötigen Informationen sowie eine Planungshilfe für Bau-
willige bezogen werden (www.awel.zh.ch). 

   

Erd- und Grundwasser-
wärme 

 Im Siedlungsgebiet von Küsnacht, Goldbach und Itschnach 
steht die Nutzung von Erd- und Grundwasserwärme im Vorder-
grund. In den letzten Jahren sind bei Neubauten vermehrt ent-
sprechende Anlagen realisiert worden. Gemäss Wärmenut-
zungsatlas des Kantons sind die entsprechenden Voraus-
setzungen gegeben. Bei der Grundwasserwärmenutzung sind 
die minimalen Anlagegrössen gemäss den kantonalen Vor-
schriften zu beachten (vgl. Wärmenutzungsatlas). 

   

Holz  In den Weilern im Küsnachterberg sowie der Forch ist die 
Erstellung von weiteren Holznahwärmeverbünden zu prüfen. 
Insbesondere in der Forch, wo die Erd- und Grundwasser-
wärmenutzung teilweise untersagt ist, sind Holzheizzentralen 
von entscheidender Bedeutung als Ersatz für bestehende 
Ölheizungen. 

   

Wärmenutzungsatlas  Der Wärmenutzungsatlas dient dem AWEL Abt. Gewässer-
schutz als Grundlage für die Erteilung von Bewilligungen von 
Wärmenutzung aus Untergrund und Grundwasser. Die Plan-
inhalte sind dynamisch. Die aktuelle Version kann unter 
www.gis.zh.ch eingesehen werden. 

 

Übersichtsplan 
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  4.2 Überlagernde Inhalte 

Chance  Die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen, die bestehenden 
Arealüberbauungen sowie die Gebiete mit Gestaltungsplänen 
sind für Verbundsysteme auf Basis erneuerbaren Energien 
geeignet. 

   

Zone für öffentliche Bauten 
und Anlagen / 
Liegenschaften im Eigen-
tum oder im Baurecht der 
politischen Gemeinde und 
der Schulgemeinde 

 In den Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen sowie bei den 
Liegenschaften im Eigentum oder im Baurecht der politischen 
Gemeinde und der Schulgemeinde soll die Gemeinde ihre 
Vorbildfunktion wahrnehmen. Ziel ist es, den Anteil erneuer-
barer Energien an der Wärmeversorgung stark zu fördern und 
langfristig 100% erneuerbar abzudecken. Mit einer beispiel-
haften Modernisierung des Gebäudebestandes soll der Wärme-
bedarf stetig gesenkt und die eingesetzten Ressourcen sollen 
effizient genutzt werden. Für Neubauten gilt heute bereits der 
Gebäudestandard 2011 von Energie Schweiz für Gemeinden. 
Der Minergie-P-ECO-Standard ist anzustreben. 

Die Gemeinde führt für die Liegenschaften mit dem grössten 
Energiebedarf ein Energiemonitoring, welches jährlich nachge-
führt wird. Es ist eine Strategie zu entwickeln, um das lang-
fristige Ziel von 100% erneuerbarer Wärmeversorgung für alle 
Gebäude zu erreichen. 
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Arealüberbauungen und 
Gestaltungspläne 

 Bei den Arealüberbauungen und Gestaltungsplänen besteht die 
Möglichkeit einer ganzheitlichen Betrachtung mit erhöhten 
Anforderungen an die Wärmeversorgung. Ziel ist, 50-100% des 
Energiebedarfs mit erneuerbaren Energien zu decken. Bei 
Ersatz bestehender Heizanlagen können Gesamtlösungen auf 
Basis erneuerbarer Energien zu einer effizienten und nach-
haltigen Wärmeversorgung führen. Zudem können für Sanie-
rungen und Neubauten verbindliche Gebäudestandards 
(Gebäudestandard 2011, Minergie) vorgeschrieben werden. In 
der Bau- und Zonenordnung sind erhöhte Anforderungen 
verankert (Artikel 45 BZO). 

   

Gebiete mit Struktur-
veränderung 

 In den Gebieten mit Strukturveränderung besteht eine höhere 
bauliche Dynamik. In diesen Gebieten sollte die Wirtschaft-
lichkeit von Verbundsystemen mit erneuerbaren Energien ge-
prüft werden.  

   

Übersichtsplan   
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  4.3 Solarthermie und Solarstrom 

Warmwasser  Der Nutzung der solaren Wärme, insbesondere für die Warm-
wasseraufbereitung, kann ein grosse Potenzial zugesprochen 
werden. Die Technik ist grundsätzlich auf jedem Gebäude 
denkbar. Gemäss Vision 2050 der Gemeinde sollen bis 2035 
rund 15 GWh Wärme mittels Sonnenkollektoren erzeugt 
werden. Entsprechende Anlagen sind unter Berücksichtigung 
der Studie der Firma LEC zu den besten Standorten für Solar-
stom-Anlagen zu erstellen (vgl. unten). 

   

Ökologischer und lokaler 
Strom 

 Eine Studie der Firma LEC aus dem Jahr 2002 mit Ergänzung 
2008 und 2012 hat die besten Standorte für Solarstrom-An-
lagen in Küsnacht ermittelt. Die Studie kommt zum Schluss, 
dass bei rund 10'000 m2 Dachfläche gute Voraussetzungen für 
entsprechende Anlagen vorhanden sind. Rund die Hälfte der 
Flächen liegt auf Gebäuden der politischen Gemeinde und der 
Schulgemeinde. Auf den entsprechenden Dachflächen können 
Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 1.4 MW erstellt 
werden. Dieses Potenzial soll ausgeschöpft werden.  

Zusätzlich zum kommunalen Förderprogramm sollen für diese 
Anlagen Hindernisse im Baubewilligungsverfahren abgebaut 
werden. Der Gemeinderat hat am 14. November 2012 be-
schlossen, dass beim Bau von Solaranlagen auf die Erhebung 
einer Gebühr im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens ver-
zichtet wird. Die Änderung gilt ab 1. Januar 2013.  

Zu beachten sind in jedem Fall die gesetzlichen Vorschriften 
betreffend der Einordnung entsprechender Anlagen, ins-
besondere in den Kernzonen. 
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Plan   

 
  



  Gemeinde Küsnacht 
Kommunale Energieplanung  

    
 
 

   

 32 Suter • von Känel • Wild • AG 

  5. Zielerreichung 
Wärmebedarf und Anteil 
erneuerbarer Energien 

 Als Grundlage für die Überprüfung der Zielerfüllung dient der 
Wärmebedarf im Gebäudebereich sowie der Anteil erneuer-
barer Energien aufgrund der im Energieplan bezeichneten 
Versorgungsgebiete. Die Wärmeangaben sind in GWh. 

   

Abwärmenutzung  Die Nutzung der Abwärme aus ARA und Abwasserkanal erfolgt 
gemäss den in Kapitel 3.1 und 3.2 erläuterten Etappen. 

   
Wärmebedarf ARA-
Versorgungsgebiet [GWh] 

  2010 2020 2035 2050 
Vision 2050 0 7 17.8 17.8 

Energieplan 0 7 13.3 16.9 
   
   
Wärmebedarf Abwasser-
Versorgungsgebiet [GWh] 

  2012 2020 2035 2050 
Vision 2050 - - - - 

Energieplan 1.0 1.0 1.5 1.5 
   
   

Erdöl  Damit das Ziel von höchstens 1 Tonne CO2 pro Person bis im 
Jahr 2050 erreicht werden kann, sollen die Ölfeuerungen im 
Rahmen von zwei Erneuerungszyklen ersetzt werden.  

Zur Überprüfung der Zielerfüllung wurde angenommen, dass 
der Ersatz bestehender Ölheizungen in Abhängigkeit zum Alter 
der Heizung erfolgt: 
• bei Brennern älter als 25 Jahre Ersatz bis 2020 
• bei Brenneralter zwischen 25 und 15 Jahre Ersatz bis 2035 
• bei Brenner jünger als 15 Jahre Ersatz bis 2050 

In den Versorgungsgebieten der ARA sowie der Abwasser-
wärme erfolgt der Ersatz gemäss den aufgezeigten Etappen. 

   
Wärmebedarf Erdöl [GWh]   2010 2020 2035 2050 

Vision 2050 124 77.5 30 0 

Energieplan 110 82 30 0 
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Gas  Die Gasversorgung soll sich 2050 auf das festgelegte Prioritäts-
gebiet beschränken. Für die Überprüfung der Zielerfüllung wur-
den folgende Annahmen getroffen: 
• Bestehende Gasanschlüsse ausserhalb des Prioritätsge-

bietes für Gas werden in Abhängigkeit zum Heizungsalter 
(analog Ölheizungen) ersetzt. 

• Die Anschlussverdichtung im Prioritätsgebiet erfolgt in 
erster Linie beim Ersatz bestehender Ölheizungen. 

• Der heutige Wärmeanteil von Umweltwärme im Prioritäts-
gebiet ist vernachlässigbar. 

• Rückzug aus ARA- und Abwasserwärmegebiet gemäss 
Etappen. 

   
Wärmebedarf Gas [GWh]   2010 2020 2035 2050 

Vision 2050 83 93 79 65 

Energieplan 90 85 79 65 
   
   

Erneuerbare Energien 
(Erd-, Grund-, Seewasser-
wärme, Holz, Solarthermie) 

 Die Berechnung des Wärmebedarfs für die erneuerbaren 
Energien wurde im Unterschied zur Vision 2050 der Gemeinde 
gesamthaft durchgeführt. Es wurden folgende Annahmen 
getroffen: 
• Das Prioritätsgebiet Bettlen sowie die ergänzenden 

Gebietsausscheidungen (siehe Plan) werden vollständig 
mit erneuerbaren Energien versorgt. 

• Der Rückzug des Gasnetzes sowie der Ersatz der 
Ölheizungen erfolgt gemäss den erläuterten Annahmen. 

• Der Strombedarf für Wärmepumpen wird nicht separat 
ausgeschieden. 

• Der Anteil Solarthermie wird nur innerhalb dieser Gebiete 
realisiert. 

   
Wärmebedarf Erneuerbar 
[GWh] 

  2010 2020 2035 2050 
Vision 2050 26 37.5 55 61 

Energieplan 25 30 50 57.5 
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  6. Fazit 
Zielerreichung ist machbar  Der Energieplan zeigt als Ergänzung zum Aktivitätenprogramm 

auf, wo der Wärmebedarf im Gebäudebereich gesenkt sowie 
die Anwendung erneuerbarer Energien gefördert werden kön-
nen. Die Gemeinde besitzt mit dem Energieplan eine planeri-
sche Grundlage, um den energiepolitischen Zielerreichungs-
pfad anzugehen. Es wurde rechnerisch aufgezeigt, dass mit 
den festgelegten Prioritätsgebieten und den ergänzenden 
Gebietsausscheidungen die Zielwerte für 2050 erfüllt werden 
können. 

Die effektive Zielerreichung ist mit hohen Anstrengungen und 
einer vorbildlichen Energiepolitik verbunden. Die Gemeinde 
muss bei der Wärmeversorgung eine aktive Rolle einnehmen. 
Die Festlegungen aus dem Energieplan werden mittels Mass-
nahmenblätter in das Aktivitätenprogramm des Labels Energie-
stadt integriert. So wird die Umsetzung der planerischen 
Vorgaben sichergestellt und die Erfolgskontrolle garantiert.  

Wenn die Gemeinde Küsnacht ihre Energiepolitik weiterhin 
beharrlich und mit grossem Engagement vorantreibt, können 
die Ziele der Vision 2050 erreicht werden. 

   


